
Ausschreibung der Mannschaftsmeisterschaft 
des Schachbund NRW 2025 / 2026 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Gespielt wird nach den FIDE-Schachregeln, der Turnierordnung des SB NRW 
(BTO) Stand 25.03.2025 und der Allgemeinen Spielordnung (ASpO) Stand 
23.03.2025 in Verbindung mit dieser Ausschreibung.  
Bei der Neufassung der BTO in 10.2 hat es einen Formulierungsfehler 
gegeben: "Ein Spieler darf nur in einem Mannschaftskader als 
Stammersatzspieler gemeldet werden." Wegen der zulässigen Größe des 
NRW-Kaders dürften alle Stammersatzspieler nicht ohne 
Einschränkungen in einer tieferen Mannschaft im Kadersystem gemeldet 
werden. Mit der Formulierung von BTO 10.2 sollte die Meldung in 
beliebig vielen Mannschaften verhindert werden. Die sinnvolle 
Formulierung von BTO 10.2 wäre allerdings: "Ein Spieler darf nur in zwei 
Mannschaftskadern gemeldet werden." Damit wäre es wie bisher 
zulässig, dass alle Ersatzspieler der ersten Mannschaft auch in der 
zweiten Mannschaft gemeldet werden dürfen. Einen entsprechenden 
Änderungsantrag zur BTO wird zum nächsten NRW-Kongress gestellt. 
Damit Mannschaften keine unerwünschte Verschlechterung gegenüber 
dem bisherigen Ranglistensystem erfahren, wird für die Saison 2025 / 
2026 der letzte Satz von BTO 10.2 entsprechend dem Änderungsantrag 
angewendet. 
Die Spielberechtigung ist im Zweifelsfall der Spielleitung schriftlich 
nachzuweisen.  
Wird von einem Verein ein Spieler eingesetzt, der nicht die von der FIDE für 
die ELO-Auswertung geforderte Identifikationsnummer besitzt, gilt dieser als 
nicht angetreten. 
Es gilt die Rangnummer gemäß der gemeldeten Aufstellung.  
Sofern der Schiedsrichter nicht anders entscheidet, dürfen in das Turnierareal 
keine Mobiltelefone oder andere elektronische Kommunikationsmittel 
mitgebracht werden. Die Bestrafung eines Spielers für die Mitführung eines 
elektronischen Gerätes im Turnierareal darf gemäß FIDE 11.3.2.2 geringer als 
die Verlusterklärung seiner Partie sein. 
Es darf im Turnierareal nicht geraucht und keine alkoholischen Getränke 
angeboten oder verzehrt werden. Dieses kann auch nicht durch Übereinkunft 
aller Beteiligten umgangen oder ausgesetzt werden.  
Der gastgebende Verein hat dafür Sorge zu tragen, dass während der 
gesamten Spielzeit des Mannschaftskampfes ausreichend (alkoholfreie) 
warme und kalte Getränke zum Erwerb zur Verfügung stehen.  
Änderungen der Sportstätte oder Anschriften sind der Turnierleitung, den 
betroffenen Mannschaften und den Schiedsrichtern umgehend mitzuteilen. 
Das gilt auch, wenn nur ausnahmsweise in einer anderen Sportstätte als in 
der Meldung angegeben Sportstätte gespielt wird.  
Dauerhafte Änderungen der Sportstätte oder Anschriften sind unverzüglich im 
Mitgliederportal durchzuführen.  

2. Termine, Spielbeginn, Mannschaftsaufstellung und Spielort 

Alle Termine sind auf der Homepage und im DSB-Ergebnisportal hinterlegt.  
Spielbeginn ist 11.00 Uhr.  
Die Vereine können sich – mit Ausnahme der letzten Runde – bei Zustimmung 



des Turnierleiters und Gestellung eines Schiedsrichters, auf andere Termine 
und Uhrzeiten einigen. Ein neuer Termin muss grundsätzlich vor dem 
angesetzten liegen. Kommt keine Einigung zustande, gilt verbindlich der 
angesetzte Termin.  
Die Aufstellung der Mannschaft ist von dem Mannschaftsführer spätestens 15 
Minuten vor dem festgesetzten Wettkampfbeginn an den Schiedsrichter zu 
übergeben. Eine spätere Meldung führt zu einem entsprechenden 
Bedenkzeitabzug bei allen Spielern dieser Mannschaft.  
Jeder Spieler, der mehr als 30 Minuten nach Partiebeginn am Schachbrett 
eintrifft, verliert seine Partie. 
Die Sportstätte muss eine ausreichende Größe haben, gut belüftet und 
ausreichend beheizt sein. Die Bewegungsfreiheit der Spieler muss 
gewährleistet sein. Die Spieltische müssen ausreichend blendfrei beleuchtet 
sein. Es müssen ausreichend Spiel- und Schreibmaterial, sowie intakte 
Schachuhren, die von der FIDE zertifiziert sind, gestellt werden. Es dürfen nur 
Durchschreibe-Partieformulare mit mindestens 60 Zügen auf der Vorderseite 
verwendet werden.  

3. Bedenkzeit  

Die Bedenkzeit beträgt je Spieler/in 90 Minuten für die ersten 40 Züge, nach 
der Zeitkontrolle 30 Minuten je Spieler/in zusätzlich für die verbleibenden 
Züge, zusätzlich pro Zug 30 Sekunden von Beginn an (Fischer Modus).  

4. Punktwertung  

Gemäß der ASpO 2.6.3 gilt folgende Punktwertung: 
Die Mannschaft, die mindestens 4,5 Brettpunkte erzielt hat,  
erhält 2 Mannschaftspunkte. 
Die Mannschaft, die 4 Brettpunkte erzielt hat,  
erhält 1 Mannschaftspunkt. 
Die Mannschaft, die weniger als 4 Brettpunkte erzielt hat,  
erhält 0 Mannschaftspunkte. 
Die Brettpunkte entsprechen den Punkten gemäß Artikel 10 der FIDE-
Schachregeln. 
In der ASpO 2.7 ist geregelt, wie bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten 
verfahren wird. 

5. Auf- und Abstiegsregelung / Stichkämpfe  

In der ASpO 2.9 sind die Regelungen zu Auf- und Abstieg in den einzelnen 
Spielklassen aufgeführt.  
In der ASpO 2.8 sind die Stichkämpfe geregelt. 

6. Spielbericht und Ergebnismeldung  

Die Spielberichte sind ausnahmslos in Druckbuchstaben zu fertigen. 
Unverzüglich nach dem Mannschaftskampf, jedoch spätestens am folgenden 
Tag bis 11.00 Uhr ist das gesamte Spielergebnis an „ergebnis@schach-
nrw.de“ zu mailen. 
Der Spielbericht muss bis zum Ende der Saison aufbewahrt werden.  
Wenn ein Schiedsrichter anwesend ist, ist von ihm nach Beendigung jeder 
Partie das Ergebnis sofort ins Ergebnisportal einzugeben. Der gastgebende 
Verein hat hierzu dem Schiedsrichter einen kostenfreien Internetzugang 
(Open WLAN o. ä.) für dessen Kommunikationsgerät zur Verfügung zu stellen. 



7. Partienotationen und Auswertungen 

Die originalen Partieformulare müssen spätestens am Tag nach dem Kampf 
an folgende Adresse geschickt werden:  

Daniel Hausrath, Kaiserstr. 85, 45468 Mülheim,  
Tel. 0157 / 80942643, Mail: daniel.hausrath@gmx.de 

Alle Partien sind auf der Homepage abrufbar.  
 
Alle Ergebnisse werden zur ELO- und DWZ-Auswertung eingereicht. 
Titelnormen können nur in der Oberliga NRW erzielt werden. 

8. Schiedsrichter  

Der Schiedsrichter hat vor Ort die notwendigen Entscheidungen zu treffen.  
Ist kein Schiedsrichter anwesend, so übernehmen die Mannschaftsführer 
beider Vereine gemeinsam seine Aufgaben. Das Tagegeld von 60 EURO bzw. 
80 Euro für die Runden 2 bis 11 mit 4 Mannschaften der Oberliga NRW und 
die Fahrtkosten (bei Benutzung von PKW 0,30 EURO / km) des 
Schiedsrichters sind von den beteiligten Mannschaften gleichmäßig zu tragen 
und an Ort und Stelle auszuzahlen.  

9. Freilassen von Brettern, Bußen  

Alle Verstöße gegen die FIDE Schachregeln, die Turnierordnung (BTO), die 
Allgemeine Spielordnung (ASpO) und diese verbindliche Ausschreibung 
ziehen in jedem Fall Bußen nach sich.  
Kampflos verlorene Partien werden gemäß ASpO 8.1.3 mit einer Geldbuße 
belegt: 
an den Brettern 1 – 4 bis in Höhe von 100 EURO,  
an den Brettern 5 – 8 bis in Höhe von 50 EURO. 
Im Wiederholungsfall verdoppelt sich die Geldbuße. 
Tritt eine Mannschaft zu einem Mannschaftskampf nicht an, gilt der Wettkampf 
an allen Brettern als verloren. Zusätzlich wird eine Geldbuße verhängt. 

10. Zustellungsvertreter, Rechtsmittelbelehrung  

Zustellungsvertreter, das heißt Vertreter seines Vereins in allen 
Angelegenheiten, welche die Mannschaftsmeisterschaft betreffen 
(einschließlich der Mitteilung über verhängte Bußen), ist der Vorsitzende des 
Vereins.  
Eine Änderung ist in der Mitgliederdatenbank sofort durchzuführen und dem 
Turnierdirektor  

Frank Strozewski, E-Mail: strozewski@t-online.de,  

unverzüglich mitzuteilen.  
 
Gegen diese Ausschreibung ist gemäß Ziffer 9 ff. der BTO Protest beim 
Bundesspielausschuss (BSA) möglich. Der Protest ist schriftlich zu begründen 
und innerhalb von 10 Tagen an den in diesem Fall Vorsitzenden des BSA,  

Dr. Andreas Junk, E-Mail: a.junk@physol.com 

zu richten. Dem Protest ist der Einzahlungsnachweis über die Gebühr in Höhe 
von 200 Euro sowie die Vertretungsberechtigung für den Verein beizufügen. 

 
Oer-Erkenschwick, 18.07.2025 
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Schachbund NRW e. V. 

 
Bundesturnierordnung (BTO) 

Stand: 23.03.2025 

 
1. Ebenen des Spielverkehrs (g) 
2. Bereiche des Spielverkehrs 
 
Allgemeine Bestimmungen 
3. Spielberechtigung (g) 
4. Ausschreibung (g) 
5. Zurücktreten von Teilnehmern (g) 
6. Verhalten von Spielern (g) 
7. Spielen zwischen sehenden und sehbehinderten (gesetzlich blinden) Spielern (g) 
8. Bußen (g) 
9. Einsprüche, Proteste, Berufungen (g) 
 
Mannschaftsmeisterschaften 
10. Rangfolge (g) 
11. Paarungen 
12. Termine (g) 
13. Brettbesetzung (g) 
14. Materialgestellung (g) 
15. Ergebnismeldung 
16. Inkrafttreten 

 
 
Vorbemerkung:  
Für alle Ebenen im allgemeinen Bereich, im Bereich der Frauen oder im Bereich der Senioren sind die 
FIDE-Schachregeln (Laws of Chess) und die mit „g“ gekennzeichneten Bestimmungen verbindlich. Alle 
sonstigen Bestimmungen der BTO sind auf die übrigen Ebenen im allgemeinen Bereich, im Bereich der 
Frauen oder im Bereich der Senioren anzuwenden, falls diese keine anderslautenden Regelungen ge-
troffen haben. 
Kann eine Saison nicht ordnungsgemäß beendet werden, ist der BSA berechtigt, dem Präsidium eine 
Alternative zur Beendigung dieser Saison vorzuschlagen. Diese Alternative darf Abweichungen von den 
Bestimmungen der BTO, ASpO und Ausschreibungen beinhalten. Das Präsidium entscheidet über diese 
Alternative. 
 
1. Ebenen des Spielverkehrs (g)  
1.1 Der Spielverkehr im Bund wird auf drei Ebenen durchgeführt:  

1.1.1 auf Bundesebene,  
1.1.2 auf Verbandsebene,  
1.1.3 auf Bezirksebene.  

1.2 Jede Ebene wird in eigener Verantwortung durch ihren Spielleiter (Spielausschuss) geleitet.  
1.3 Jede Ebene ist berechtigt, in eigener Verantwortung Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften 

auszutragen. Über die Zulassung zu den Bezirks- und Verbandseinzelmeisterschaften entschei-
den die Bezirke und Verbände. 

1.4 Die Zahl der aufsteigenden Einzelspieler oder Mannschaften wird jeweils von der Ebene be-
stimmt, in die der Aufstieg erfolgen soll. 
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2. Bereiche des Spielverkehrs 
2.1 Im Schachbund Nordrhein-Westfalen werden jährlich nachfolgende Meister ermittelt:  

2.1.1 im allgemeinen Bereich:  
a) Einzelmeister, 
b) Mannschaftsmeister, 
c) Pokaleinzelmeister, 
d) Pokalmannschaftsmeister (Viererpokal) 
e) Blitzeinzelmeister, 
f) Blitzmannschaftsmeister, 
g) Schnellschacheinzelmeister. 

2.1.2 im Bereich der Frauen:  
a) Einzelmeisterin,  
b) Mannschaftsmeisterin,  
c) Blitzeinzelmeisterin,  
d) Blitzmannschaftsmeisterin,  
e) Schnellschacheinzelmeisterin. 

2.1.3 im Bereich der Senioren:  
a) Einzelmeister,  
b) Blitzeinzelmeister,  
c) Schnellschacheinzelmeister. 

2.1.4 Onlineturniere, die nach Bedarf einem Bereich zugeordnet und auch mehrfach in einem 
Spieljahr ausgetragen werden können. 

2.2 Die jeweiligen Sieger aus den Bundesturnieren erhalten für das betreffende Jahr (Spieljahr) den 
Titel „Meister“ (Frauen-, Mannschafts- usw.) von Nordrhein-Westfalen.  

2.3 Der Spielbetrieb der einzelnen Bereiche wird durch eigene Spielordnungen geregelt. Frauen, 
Senioren und Jugendliche dürfen an allen Turnieren im allgemeinen Bereich teilnehmen. 

2.4 Das Spieljahr beginnt am 1.9. eines jeden Jahres.  
 
Allgemeine Bestimmungen 
3. Spielgenehmigung (g) 
3.1 Zu allen Meisterschaften sind nur Spieler zugelassen, die ordentliches Mitglied eines dem 

Schachbund NRW angeschlossenen Vereins sind und für die eine Spielgenehmigung (aktive 
Mitgliederportal-Meldung) besteht. Die Spielgenehmigung gilt mit der Erfassung durch den 
Schachbund NRW in der Mitgliederportal als erteilt. Die Spielgenehmigung endet mit der Ab-
meldung des aktiven Status im Mitgliederportal durch den Verein oder mit der Erteilung einer 
Spielgenehmigung für einen anderen Verein im Bereich des Deutschen Schachbundes.  
Eine im Spieljahr beendete Spielgenehmigung darf für dieses Spieljahr nicht wieder für densel-
ben Verein aktiviert werden.  
Für Turniere nach BTO 2.1.1 a), c), e), g), BTO 2.1.2 a), c), e) und BTO 2.1.3 muss die Spielge-
nehmigung vom Meldeschluss bis zum Turnierende ununterbrochen bestehen. 

3.2 Im Bereich des Schachbundes NRW darf ein Spieler für einen Verein keinen Mannschaftskampf 
nach BTO 2.1.1.b) bestreiten, wenn er im selben Spieljahr bereits für einen anderen Verein im 
Bereich des Deutschen Schachbundes einen Mannschaftskampf entsprechend BTO 2.1.1.b) be-
stritten hat. 
Im Bereich der Frauen gilt die „Gastspielgenehmigung” gemäß den Bestimmungen des Deut-
schen Schachbundes e.V. Voraussetzung für die Gastspielgenehmigung ist die Mitgliedschaft im 
beantragenden Verein. 

3.3 Kein Spieler darf für zwei oder mehr offizielle Mannschaftskämpfe gemäß BTO 2.1.1b), 2.1.1d) 
und 2.1.2b) nominiert werden, deren angesetzter Wettkampfbeginn auf denselben Kalendertag 
fällt, sofern der Spielplan eines Turniers nichts anderes vorsieht. Ein Spieler, der an einem Ka-
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lendertag für einen Mannschaftskampf im Bereich der Schachjugend NRW nominiert wird, hat 
an diesem Kalendertag keine Spielgenehmigung für Mannschaftskämpfe gemäß BTO 2.1.1b), 
2.1.1d) und 2.1.2b). 

 
4. Ausschreibung (g)  

Vor jeder offiziellen Meisterschaft sind den Teilnehmern die Turnierbedingungen, insbesondere 
Termine, Bedenkzeitregelung, Entscheidung bei Punktgleichheit, Auf- und Abstiegsregelung, 
rechtzeitig bekannt zu geben (Ausschreibung), falls die entsprechenden Regelungen nicht Be-
standteil der Turnier- oder Spielordnung sind.  
Zu jedem Turnier sollten durch Ausschreibung oder sonstige Bestimmungen Regelungen zur In-
klusion behinderter Spieler getroffen werden. 
 

5. Zurücktreten von Teilnehmern (g)  
5.1 Sollten Spieler oder Mannschaften während eines Turniers zurücktreten, werden ihre Ergeb-

nisse annulliert, falls sie weniger als 50 % der von ihnen zu spielenden Partien oder Wettkämp-
fe gespielt haben.  
Sind 50 % oder mehr gespielt worden, erhalten die restlichen Gegner bzw. Mannschaften die 
Gewinnpunkte. Abgebrochene Partien gelten als gespielt. 

5.2 Vorstehende Regelung gilt nicht für Wettkämpfe nach Auswahlsystem (z.B. Schweizer System 
u.ä.).  

 
6. Verhalten der Spieler (g)  
6.1 Jeder Spieler hat den Anschein eines Verstoßes gegen Ordnungsbestimmungen und sonstige 

Regelungen zu vermeiden. 
6.2 Im Spielbereich ist das Rauchen und der Verkauf und Verzehr alkoholischer Getränke nicht 

gestattet 
 
7. Spielen zwischen sehenden und sehbehinderten (gesetzlich blinden) Spielern (g)  
7.1 Für das Spielen zwischen sehenden und sehbehinderten Spielern gelten die besonderen Zu-

satzregeln, die als Anlage (FIDE – Schachregeln, Anhang D) beigefügt sind.  
7.2 Diese Regeln sind sinngemäß anzuwenden, wenn ein Spieler derart behindert ist, dass er seine 

Züge nicht selbst ausführen und/oder aufzeichnen und/oder seine Uhr bedienen kann. 
 
8. Bußen (g)  
8.1 Vereine, die oder deren Mitglieder gegen die Satzung, die Turnierordnung, die Spielordnung 

oder die Ausschreibung verstoßen, können mit Bußen belegt werden. Die Bußen können in 
Verwarnung, Verweis, Verlusterklärung von Mannschaftskämpfen, Geldbuße, Punktabzug, 
Herabstufung oder Sperre bis zu zwei Spieljahren bestehen.  

8.2 Spieler, die gegen die Satzung, die Turnierordnung, die Spielordnung oder die Ausschreibung 
verstoßen, können mit Bußen in Form einer Verwarnung, Verweis, Verlusterklärung von Par-
tien, Geldbußen, Punktabzug (bei Einzelturnieren) oder Sperre bis zu zwei Spieljahren belegt 
werden. 

8.3 Bußen (außer Sperren) werden von demjenigen Spielleiter verhängt, in dessen Spielbetrieb sich 
der Verstoß ereignet hat. Die Protest- und Berufungsinstanzen können in den bei ihnen anhän-
gigen Verfahren ebenfalls Bußen verhängen.  

8.4 Sperren werden auf Antrag des Spielleiters, in dessen Spielbetrieb sich der Verstoß ereignet 
hat, von dem Spielausschuss derselben Ebene verhängt. Sperren gelten für alle Ebenen und Be-
reiche, es sei denn, sie werden auf einzelne Ebenen, Bereiche, Mannschaften oder Turniere be-
schränkt. 
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8.5 Sperren der FIDE, ECU, des Deutschen Schachbundes und seiner Landesverbände, des Schach-
bundesliga e. V. und der Anti-Dopingagenturen sowie des DOSB und seiner Mitgliedsverbände 
gelten auch im Bereich des Schachbundes NRW. Im Einzelfall können solche Sperren auf Antrag 
durch den BSA für den Bereich des Schachbundes NRW außer Kraft gesetzt werden. 

 
9. Einsprüche, Proteste, Berufungen (g)  
9.1 Entstehen ohne Anwesenheit eines vom Spielleiter eingesetzten Schiedsrichters zwischen 

Mannschaftsführern oder (bei Einzelwettkämpfen) Spielern Meinungsverschiedenheiten über 
die Auslegung der Turnierordnung oder der Spielregeln einschließlich der Turnierausschrei-
bung, kann jeder von ihnen innerhalb von 5 Tagen die Entscheidung des zuständigen Spiellei-
ters beantragen.  

9.2 Gegen Entscheidungen des Spielleiters, Schiedsrichters oder eine Ausschreibung ist Protest, 
gegen Protestentscheidungen Berufung statthaft. Dies gilt nicht für solche Schiedsrichterent-
scheidungen, gegen die laut FIDE-Schachregeln keine Rechtsmittel eingelegt werden dürfen.  

9.3 Über Proteste entscheidet der Spielausschuss derselben Ebene. Über Proteste gegen Erstent-
scheidungen eines Spielausschusses entscheidet der Spielausschuss der nächsthöheren Ebene, 
auf Bundesebene das Bundesturniergericht.  

9.4 Rechtsmittel können eingelegt werden von:  
9.4.1 demjenigen, gegen den eine Buße ausgesprochen wurde,  
9.4.2 denjenigen Vereinen oder Einzelspielern, über deren Spielergebnis entschieden wurde,  
9.4.3 denjenigen Vereinen oder Einzelspielern, deren Turniersieg, Auf- oder Abstieg von der 

Entscheidung unmittelbar beeinflusst werden,  
9.4.4 dem zuständigen Spielleiter.  

9.5 Proteste und Berufungen sind schriftlich mit Begründung und den Entscheidungen der vorheri-
gen Instanzen innerhalb von 10 Tagen beim Vorsitzenden der entscheidenden Instanz einzule-
gen. Dem Rechtsmittel ist ein Einzahlungsnachweis über die volle Gebühr beizufügen. Bei Pro-
testen und Berufungen, die im Namen eines Vereins eingelegt werden, ist zusätzlich der Nach-
weis beizufügen, dass der Antragsteller für den Verein vertretungsberechtigt ist. Die Erst- und 
Mehrausfertigungen müssen zeitlich geordnet und geheftet eingereicht werden in einer An-
zahl, die sich aus der Zahl der Mitglieder der entscheidenden Instanz und der Berechtigten 
nach BTO 9.12 ergibt. Proteste und Berufungen können auch per E-Mail eingelegt werden. 

9.6 Die Frist rechnet vom Datum des Poststempels der angefochtenen Entscheidung (der Umschlag 
ist zum Beweis mit einzusenden) bis zum Datum des Poststempels des Rechtsmittels.  

9.7 Der fristgerechte Eingang eines Rechtsmittels ist unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Der 
Urheber der angefochtenen Maßnahme ist unverzüglich vom Eingang zu unterrichten. Die Be-
stätigung und die Unterrichtung können auch per E-Mail erfolgen. In diesem Fall sollen sie mit 
einer Sendebestätigung verbunden werden. Mit Eingang der Sendebestätigung innerhalb von 
sechs Werktagen gilt die Bestätigung und die Unterrichtung als zugestellt. Geht keine Sendebe-
stätigung ein, ist die betreffende Partei auf ihre Kosten mit Einschreiben/Rückschein zu infor-
mieren. 

9.8 Die Gebühren betragen:  
bei Protest im Bezirk  100,- €, 
bei Protest im Verband 150,- €, 
bei Protest im Bund 200,- €, 
bei Berufung zum Verband 200,- €, 
bei Berufung zum Bund 300,- €, 
bei Protest und Berufung zum Bundesturniergericht 400,- €. 

9.9 Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; jedoch kann eine Entscheidung auf Antrag 
vom Vorsitzenden der bisherigen oder neuen Instanz vorläufig außer Vollzug gesetzt oder in 
der Wirkung beschränkt werden.  
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9.10 Rechtsmittel können bis zur Entscheidung zurückgenommen werden. Erfolgt die Rücknahme 
bis spätestens acht Tage vor dem angesetzten Termin, so werden die Gebühren nach Abzug al-
ler Auslagen erstattet. Erfolgt die Entscheidung auf dem Schriftweg, ist vom Vorsitzenden der 
Rechtsmittelinstanz ein Termin zu nennen, bis zu dem das Rechtsmittel unter Gebührenerstat-
tung zurückgenommen werden kann.  

9.11 An einer Rechtsmittelentscheidung darf nicht mitwirken, wer in derselben Sache in unterer 
Instanz tätig war oder Mitglied eines Vereins ist, der oder dessen Mitglied rechtsmittelberech-
tigt nach BTO 9.4.1 bis BTO 9.4.3 ist. 

9.12 Vor einer Rechtsmittelentscheidung ist allen Berechtigten gemäß BTO 9.4.1, 9.4.2 und 9.4.4 
Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben.  

9.13 Enthält die BTO zu einer strittigen Frage keine Regelung, so können ähnliche Regelungen sinn-
gemäß herangezogen werden. Dies gilt nicht für Bußen und Sperren.  

9.14 Rechtsmittelentscheidungen sind zu verkünden und allen Beteiligten mit Begründung schrift-
lich bekannt zu geben. Die Bekanntgabe kann auch per E-Mail erfolgen. In diesem Fall soll sie 
mit einer Sendebestätigung verbunden werden. Mit Eingang der Sendebestätigung innerhalb 
von sechs Werktagen gilt die Rechtsmittelentscheidung als zugestellt. Geht keine Sendebestä-
tigung ein, ist die betreffende Partei auf ihre Kosten mit Einschreiben/Rückschein zu informie-
ren. 

9.15 Wird ein Rechtsmittel rechtskräftig verworfen oder zurückgewiesen, verfallen die Gebühren. 
Wird ihm rechtskräftig entsprochen, werden die gezahlten Gebühren erstattet. Bei Teilerfolg 
ist nach dem Maß des Erfolges unter Berücksichtigung der Auslagen zu entscheiden, welcher 
Betrag erstattet wird.  

9.16 Wird einer Berufung stattgegeben, können die Gebühren der Protestinstanz auferlegt werden, 
sofern deren Entscheidung nicht durch die Ordnungsbestimmungen gedeckt ist.  

 
Mannschaftsmeisterschaften 
10. Rangfolge (g) 
10.1 Meldung 

10.1.1 Der Verein meldet seine Mannschaft(en) unter Nennung der Spieler in verbindlicher 
Rangfolge beim zuständigen Spielleiter bis zu dem von diesem festgesetzten Termin. 
Für Meisterschaften nach BTO 2.1.1.b) ist dies auf allen Ebenen jeweils der 1. August 
eines Jahres. 

10.1.2 10.1.2 Für die Meldung und die Ergebniserfassung der Meisterschaften nach BTO 2.1.1 
b) ist auf allen Ebenen die Nutzung des Ergebnisportals des Schachbundes NRW ver-
pflichtend. 
Steht ein solches Ergebnisportal nicht zur Verfügung, sind von der jeweiligen Ebene die 
vorgesehenen Verfahren in der Ausschreibung bekannt zu geben. 

10.2 Für jede Mannschaft einer Klasse, die mit Mannschaftskadern ausgetragen wird, können ne-
ben den vorgesehenen Stammspielern Stammersatzspieler bis zur vorgesehenen Anzahl des 
Mannschaftskaders gemeldet werden. Nur diese Spieler dürfen in dieser Mannschaft nomi-
niert werden.  
Die Anzahl der Nominierungen ist unbegrenzt.  
Die Stammspieler dürfen in keiner tieferen Mannschaft gemeldet werden. Ein Spieler darf nur 
in einem Mannschaftskader als Stammersatzspieler gemeldet werden. 

10.3 Stammersatzspieler 
10.3.1 Für jede Mannschaft einer Klasse, die nicht mit Mannschaftskadern ausgetragen wird, 

können zusätzlich zu den für die jeweilige Klasse vorgesehenen Stammspielern Stam-
mersatzspieler gemeldet werden; diese gehören zu der Mannschaft, für die sie gemel-
det sind und dürfen in unteren Mannschaften nicht eingesetzt werden. Die erste 
Mannschaft eines Vereins erhält die Rangnummern 1-8 und die Stammersatzspieler 
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dieser Mannschaft erhalten die Rangnummern 1001, 1002, 1003 usw. Die zweite 
Mannschaft eines Vereins erhält die Rangnummern 9-16 und die Stammersatzspieler 
dieser Mannschaft erhalten die Rangnummern 2001, 2002, 2003 usw. Diese Regelung 
findet entsprechende Anwendung auf die dritten und folgenden Mannschaften und gilt 
analog bei geringeren Mannschaftsstärken.  

10.3.2 Alle Spieler, die hinter dem letzten Stammspieler der untersten Mannschaft des Ver-
eins gemeldet sind, gelten nach ihrer ersten Nominierung als Stammersatzspieler die-
ser Mannschaft. Diese Spieler der untersten Mannschaft erhalten nicht Rangnummern 
gemäß BTO 10.3.1, sondern fortlaufende Nummern.  

10.4 Nachmeldungen 
10.4.1 Spieler, die nach dem Meldetermin eine Spielgenehmigung für einen Verein erhalten, 

können als Stammersatzspieler der untersten Mannschaft dieses Vereins an den Mann-
schaftskämpfen teilnehmen.  

10.4.2 Spieler, die zum Meldetermin eine Spielgenehmigung besitzen, aber nicht in der Mel-
dung aufgeführt sind, werden nach BTO 10.4.1 behandelt  

10.5 Ersatzgestellung 
10.5.1 Jeder Spieler einschließlich der Stammersatzspieler kann im Laufe einer Spielzeit bis zu 

zweimal in Mannschaften seines Vereins, die in höheren Klassen spielen, die nicht mit 
Mannschaftskadern ausgetragen wird, als Ersatzspieler als Ersatzspieler nominiert wer-
den. 

 Verbände und Bezirke können für ihren Bereich eine andere Zahl festlegen. 
10.5.2 Spielt eine Mannschaft des Vereins in einer Klasse, die mit Mannschaftskadern ausge-

tragen wird, können Spieler nicht mehr in ihrer bisherigen Mannschaft nominiert wer-
den, wenn sie mehr als an zwei Spieltagen in einer solchen Mannschaft nominiert wur-
den. In der Bundesliga / 2. Bundesliga / Oberliga NRW gelten mehrere an aufeinander 
folgenden Tagen gespielte Kämpfe zusammen als ein Spieltag. 

10.5.3 Spielen zwei oder mehr Mannschaften des Vereins in der gleichen Klasse, dürfen Spie-
ler, die in einer dieser Mannschaften als Ersatzspieler eingesetzt wurden, beim zweiten 
Einsatz in dieser Klasse nur noch in dieser Mannschaft nominiert werden. Dies gilt auch 
bei Stichkämpfen.  

 Verbände und Bezirke können für ihren Bereich eine andere Zahl festlegen. 
10.5.4 Spieler, deren Vereinsmitgliedschaft im zweiten Kalenderjahr einer Spielzeit erst nach 

dem 01.01. beginnt, können nur in der untersten Mannschaft des Vereins nominiert 
werden. Dies gilt auch bei Stichkämpfen. 

10.6 Ersatzgestellung bei Stichkämpfen  
 Bei Stichkämpfen können Spieler aus unteren Mannschaften erneut bis zu zweimal in höher-
klassigen Mannschaften einer Klasse, die nicht mit Mannschaftskadern ausgetragen wird, als 
Ersatzspieler nominiert werden (siehe aber BTO 10.5.2).  

10.7 Bei jedem Mannschaftskampf muss für alle Bretter jeweils ein Spieler entsprechend der ge-
meldeten Rangfolge nominiert werden. 
Kampflos verlorene Partien können mit einer Geldbuße belegt werden. 
In der untersten Mannschaft eines Vereins ist eine Nominierung von Spielern nicht erforder-
lich; jedoch sind Bretter mit Nominierungen nicht hinter Brettern ohne Nominierungen zuläs-
sig.   

10.8 Folge von Verstößen:  
10.8.1 Spieler, die ihrer Rangnummer nach zu tief nominiert werden, haben ihre Partie verlo-

ren.  
10.8.2 Die unberechtigte Nominierung eines Spielers führt zum Verlust des gesamten Kamp-

fes.  
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10.8.3 Ein Verstoß gegen die Bestimmungen der Nr. 10 BTO zieht in jedem Fall eine Geldbuße 
nach sich.  

11. Paarungen 
11.1 Trägt eine Klasse ihre Meisterschaft in mehreren Gruppen aus, so sind sowohl Auf- als auch 

Absteiger durch Losentscheid möglichst gleichmäßig auf diese zu verteilen. Ebenso ist zu ver-
fahren, wenn mehrere Mannschaften aus einem Verband oder Verein für diese Klasse startbe-
rechtigt sind. Die gleichmäßige Verteilung nach Satz 1 und 2 darf geographischen Gesichts-
punkten untergeordnet werden. 

11.2 Die Paarungen in allen Klassen erfolgen durch Auslosung. Spielen in einer Gruppe Mannschaf-
ten des gleichen Vereins, so haben sie in den ersten Runden gegeneinander zu spielen. 

 
12. Termine (g) 
12.1 Alle Termine sind einzuhalten.  
12.2 Ausnahmen von BTO 12.1 müssen vom Spielleiter genehmigt werden, wenn sie begründet 

werden mit 
12.2.1 der Teilnahme eines Spielers an einer offiziellen Meisterschaft einer höheren Ebene 

desselben Bereichs (BTO 2.1 - 2.3),  
12.2.2 dem Einsatz eines Spielers in der Auswahlmannschaft auf der gleichen oder einer höhe-

ren Ebene desselben Bereichs,  
12.2.3 der Teilnahme eines Spielers an einer offiziellen Veranstaltung der Schachorganisation 

auf gleicher oder höherer Ebene, falls diese Teilnahme aufgrund einer offiziellen Einla-
dung erfolgt.  

12.3 Unter „Spieler“ im Sinne von BTO 12.2 sind nur solche Spieler zu verstehen, die in der be-
troffenen Mannschaft an den Brettern 1 - 8 gemeldet sind; bei Mannschaften mit anderer 
Mannschaftsstärke gilt diese Regelung entsprechend.  

12.4 Ausnahmen von BTO 12.1 können vom Spielleiter genehmigt werden, wenn der gegnerische 
Verein dem Verlegungsantrag zustimmt.  

12.5 Anträge gemäß BTO 12.2 sind spätestens eine Woche nach Vorliegen der Einladung, Anträge 
gemäß BTO 12.4 spätestens vier Wochen vor dem angesetzten Termin zu stellen.  

12.6  
12.6.1 Der vom Spielleiter neu anzusetzende Termin soll grundsätzlich vor dem ursprünglichen 

liegen. 
12.6.2 Die rechtsmittelfähige Entscheidung des Spielleiters muss den Vereinen spätestens 14 

Tage vor dem neuen Termin zugehen.  
12.7 Vor der letzten Runde sollen alle bis dahin angesetzte Kämpfe entschieden sein. Einzelne 

Kämpfe der letzten Runde dürfen nicht verlegt werden.  
 
13. Brettbesetzung (g)  
13.1 Bei allen Meisterschaften dürfen nur reine Vereinsmannschaften starten. Dies gilt nicht in den 

Bereichen, für die in BTO 3.2 ausdrücklich eine Ausnahmeregelung getroffen ist.  
13.2 Der gastgebende Verein hat an den Brettern mit gerader Zahl Weiß. Für Pokalkämpfe kann 

eine abweichende Regelung getroffen werden. 
13.3 Werden Kämpfe an neutralen Orten ausgetragen, gilt der in der Paarungstabelle zuerst ge-

nannte Verein als gastgebender Verein.  
13.4 Eine Mannschaft gilt nach Einsatz der Hälfte ihrer Spieler als angetreten.  
 
14. Materialgestellung (g)  
Der gastgebende Verein ist verpflichtet, zu allen Mannschaftskämpfen das Spiellokal, ausreichendes 
Spiel- und Schreibmaterial sowie Schachuhren zur Verfügung zu stellen. 
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15. Ergebnismeldung 
15.1 Der gastgebende Verein gibt das Spielergebnis im Ergebnisportal ein. Hat ein Schiedsrichter 

den Kampf geleitet, meldet er das Ergebnis. 
15.2 Die Ausschreibung kann neben dem Spielergebnis weitere Bestandteile einer Ergebnismeldung 

vorsehen. Die Art und Weise der Meldung dieser Bestandteile ist in der Ausschreibung zu re-
geln. 

 
16. Besonderheit Relegation 
16.1  Kämpfe zwischen Mannschaften, die zuvor in unterschiedlichen Spielklassen gespielt haben, 

gelten als Relegationskämpfe.  
16.2  Für Relegationskämpfe gelten die Regeln der höheren Spielklasse.  
16.3  Für eine abweichende Anzahl von Stammspieler in Relegation und Spielklasse gilt:  

a) Die Anzahl der am 01.08. der Saison gemeldeten Stammspieler erhöht sich, bis die Anzahl 
der Stammspieler der Relegation erreicht ist zunächst um die am 01.08. der Saison gemeldeten 
Stammersatzspieler, danach um die am 01.08. der Saison gemeldeten Stammspieler der nächs-
ten Mannschaft.  
b) Die Anzahl der am 01.08. der Saison gemeldeten Stammspieler reduziert sich, bis die Anzahl 
der Stammspieler der Relegation erreicht ist. Diese Spieler werden zu Stammersatzspielern vor 
den am 01.08. der Saison gemeldeten Stammersatzspielern dieser Mannschaft. 

16.4 Bei Mannschaften einer Klasse, die nicht mit Mannschaftskadern ausgetragen wird, ergibt sich 
der Mannschaftskader aus den Stammspielern zuzüglich der Stammersatzspieler und den 
Stamm- und Stammersatzspielern der nachfolgenden Mannschaften entsprechend der am 
01.08. gemeldeten Rangfolge bis zur maximalen Spielerzahl des Mannschaftskaders. 

 
17. Inkrafttreten 
Diese Turnierordnung wurde auf dem Kongress des SBNRW in Monschau am 25. April 1993 beschlos-
sen. Änderungen wurden vom Kongress des Schachbundes NRW am 2. Juni 2001 in Heimbach, am 28. 
April 2002 in Lindlar, am 11. Mai 2003 in Oer-Erkenschwick, am 9. Mai 2004 in Beverungen, am 
17.04.2005 in Hattingen, am 7. Mai 2006 in Billerbeck, am 13.05.2007 in Siegen, am 1.06.2008 in Wit-
ten, am 25.04.2010 in Kerken, am 6.05.2012 in Billerbeck,  am 5.05.2013 in Billerbeck, am 4.05.2014 in 
Bad Waldliesborn, am 22.05.2016 in Oer-Erkenschwick,  am 7.05.2017 in Billerbeck, am 15.04.2018 in 
Oer-Erkenschwick, am 28.04.2019 in Billerbeck,  am 14.02.2021 in digitaler Form, am 14.05.2022 in 
Lippstadt, am 19.03.2023 in Billerbeck, am 23.03.2024 in Lippstadt und am 23.03.2025 in Rösrath be-
schlossen. 
 
Anm.: Die höchstzulässige Geldbuße auf Antrag des Präsidiums am 14.02.2021 auf dem digitalen Bun-
deskongress auf 500 € festgesetzt.  
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Schachbund NRW e. V. 

 
Allgemeine Spielordnung 
Ergänzung zur BTO des SBNRW 

Stand: 23.03.2025 

Allgemein 
1. Einzelmeisterschaft 
2. Mannschaftsmeisterschaft 
3. Pokaleinzelmeisterschaft 
4. Pokalmannschaftsmeisterschaft 
5. Blitzeinzelmeisterschaft 
6. Blitzmannschaftsmeisterschaft 
7. Schnellschacheinzelmeisterschaft 
8. Bußgeld 

 
 
Allgemein 
Abweichend von den FIDE-Schachsportregeln 6.7 verliert jeder Spieler, der mehr als 30 
Minuten nach Spielbeginn am Schachbrett eintrifft, die Partie, es sei denn, der 
Schiedsrichter entscheidet anders. 
Mitteilungen über die Meisterschaften gemäß der Turnierordnung auf der Homepage 
des Bundes sind offizielle Mitteilungen. Das Ergebnisportal ist Bestandteil der Homepa-
ge des Bundes. Die Frist der Rechtsmittel gemäß der Bundesturnierordnung 9 beginnt 
ab dem Tage der Veröffentlichung. 
Mitteilungen an Vereine, Mannschaften und Einzelspielern können elektronisch (z. B. 
mit einer E-Mail) erfolgen. Für die Teilnahme an Meisterschaften kann ein Startgeld er-
hoben werden. 
Bei Meisterschaften, die nach ELO ausgewertet werden, gelten Spieler ohne FIDE-ID 
als nicht angetreten. 

 
1. Einzelmeisterschaft 
1.1 Die Einzelmeisterschaft wird nicht als eigenständiges Turnier ausgetragen. Der 

NRW-Einzelmeister wird durch eine Wertung von Turnieren in NRW im jeweiligen 
Kalenderjahr ermittelt. 

1.2    Die Bedingungen für diese Wertung sind in einer Anlage zusammengestellt.                                                   
 

2. Mannschaftsmeisterschaft 
2.1 Die Mannschaftsmeisterschaft wird mit Achter-Mannschaften ausgetragen. 
 Die Mannschaftskader bestehen aus 18 Spielern. Mit 2 U20 Spieler darf der Ka-

der auf insgesamt 20 Spieler ergänzt werden.  
 

2.2     Die Mannschaftsmeisterschaft des Bundes wird in drei Klassen durchgeführt:  
2.2.1  in der Oberliga NRW (eine Gruppe) 
2.2.2  in der NRW-Liga (zwei Gruppen) 
2.2.3  in der NRW-Klasse (vier Gruppen nach geographischen Gesichtspunkten, 

wobei pro Gruppe maximal fünf Mannschaften aus einem Verband spie-
len dürfen). 

2.3 Die Aufstellung der Mannschaft ist von dem Mannschaftsführer spätestens 15 
Minuten vor dem festgesetzten Wettkampfbeginn an den Schiedsrichter zu 
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übergeben. Eine spätere Meldung führt zu einem entsprechenden Bedenkzeit 
Abzug bei allen Spielern dieser Mannschaft. 

2.4 Die Bedenkzeit beträgt je Spieler 90 Minuten für die ersten 40 Züge, nach der 
Zeitkontrolle 30 Minuten je Spieler zusätzlich für die verbleibenden Züge, zusätz-
lich pro Zug 30 Sekunden von Beginn an (Fischer Modus). 

2.5 Leitung von Mannschaftskämpfen 
2.5.1 Mannschaftskämpfe werden von neutralen Schiedsrichtern geleitet, die 

vom Turnierleiter eingesetzt werden.  
2.5.2 Der Schiedsrichter trifft alle während eines Mannschaftskampfes notwen-

digen Entscheidungen. Die Kosten des Schiedsrichters (Fahrtkosten und 
Tagegeld) sind den Vereinen mit der Ausschreibung bekannt zu geben. 

2.5.3 Ist in einem Spielbereich der Einsatz von Schiedsrichtern nicht vorgesehen 
oder zu Beginn des Mannschaftskampfes kein Schiedsrichter anwesend, 
übernehmen die beiden Mannschaftsführer kollegial ggf. bis zu seinem 
Eintreffen dessen Aufgaben. 

2.5.4 Die Kosten des Schiedsrichters (Fahrtkosten und Tagegeld) tragen beide 
Mannschaften je zur Hälfte. Sie sind im Spielbericht zu vermerken. 

2.6 Punktwertung 
2.6.1 Bei Mannschaftskämpfen gilt folgende Wertung:  

- für einen gewonnenen Kampf 2 Punkte 
- für einen unentschiedenen Kampf 1 Punkt 
- für einen verlorenen Kampf 0 Punkte 

2.6.2 Ein Mannschaftskampf ist gewonnen, wenn eine Mannschaft nach Be-
endigung des Kampfes mehr Brettpunkte erzielt, hat als die andere.  
Ein Mannschaftskampf ist unentschieden, wenn beide Mannschaften 
nach Beendigung des Kampfes gleich viele Brettpunkte erzielt haben.  
Ein Mannschaftskampf ist verloren, wenn eine Mannschaft nach Beendi-
gung des Kampfes weniger Brettpunkte erzielt, hat als die andere. 

2.6.3 Abweichungen von dieser Wertung können durch die Ausschreibung 
festgelegt werden. 

 
 

2.7 Punktgleichheit 
2.7.1 Bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten ergibt sich die Reihenfolge 

auf allen Plätzen aus der Zahl der erzielten Brettpunkte. Tritt auch nach 
Brettpunkten Gleichstand ein, gibt das Ergebnis der betroffenen Mann-
schaften untereinander (nötigenfalls nach Berliner Wertung) den Aus-
schlag. Führt das zu keinem Ergebnis, wird nach 2.8 ASpO verfahren, so-
weit es sich um Auf- oder Abstieg handelt.  

2.7.2 Wenn bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten einer der betroffenen 
Mannschaften ein kampfloser Sieg (acht Brettpunkte durch Nichtantritt 
oder Spielleiter-Entscheid) enthalten ist, werden sowohl diese Brettpunkte 
als auch die von den punktgleichen Mannschaften gegen den betref-
fenden Gegner erzielten Brettpunkte gestrichen. 

2.8     Stichkämpfe  
2.8.1  Sind zwei Mannschaften einer Gruppe betroffen, wird ein Stichkampf 

ausgetragen. Endet dieser unentschieden, so gilt die Berliner Wertung. 
Ergibt sich auch danach Gleichstand, wird gelost.  

2.8.2  Sind mehr als zwei Mannschaften einer Gruppe betroffen, wird ein ein-
rundiges Turnier ausgetragen. Sind in diesem Turnier wieder mehrere 
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Mannschaften punktgleich, so werden die Ergebnisse der Kämpfe dieser 
Mannschaften in der Stichkampfrunde untereinander (nötigenfalls nach 
Berliner Wertung) gewertet. Entsteht auch dann noch Gleichstand, ent-
scheidet bei den punktgleichen Mannschaften die Anzahl der Brettpunk-
te aus der Stichkampfrunde. Führt auch das zu keinem Ergebnis, so wer-
den die Brettpunkte gemäß der Berliner Wertung umgerechnet. Ist wiede-
rum Gleichstand, wird gelost. 

2.8.3  Heimrecht bei Stichkämpfen innerhalb einer Gruppe hat der Verein, der 
in der Meisterschaftsrunde gereist ist.  

2.8.4  Stichkämpfe zwischen Mannschaften verschiedener Gruppen werden im 
KO-System durchgeführt. Die Paarungen ergeben sich aus der DWZ-
Durchschnittszahl aller eingesetzten Spieler der Mannschaft, gewichtet 
mit der Anzahl ihrer tatsächlichen Einsätze in der laufenden Saison.  
Die beste Mannschaft wird gegen die schlechteste gepaart, die zweit 
beste gegen die zweit schlechteste usw. Die Mannschaft mit dem besse-
ren Durchschnitt hat zunächst Heimrecht. Beim Farbwechsel wird die 
schwächere Mannschaft priorisiert. Endet ein Stichkampf unentschieden, 
so gilt die Berliner Wertung. Ergibt sich auch danach Gleichstand, wird 
gelost.  

2.9     Auf- und Abstieg  
2.9.1  Der Aufstieg aus der Oberliga NRW erfolgt gemäß den Regeln des Deut-

schen Schachbundes. Ist eine Mannschaft in der 2. Bundesliga nicht 
startberechtigt oder verzichtet auf die Teilnahme an der 2. Bundesliga, 
rückt die nächstplatzierte Mannschaft nach, sofern sie mindestens Platz 5 
erreicht hat.  

2.9.2  Die jeweils letzten drei Mannschaften jeder Gruppe steigen ab. Sofern 
keine Mannschaft aus der Bundesliga e.V. oder 2. Bundesliga in den Be-
reich des Schachbundes NRW absteigt, verringert sich der Abstieg aus der 
Oberliga NRW auf zwei Mannschaften.  
Nehmen Mannschaften ihr Startrecht in der Oberliga NRW nicht wahr, er-
hält vor den Dritten der NRW-Liga zunächst der Zehnte der Oberliga NRW 
das Startrecht. Vor den Vierten der NRW-Liga hat der Elfte der Oberliga 
NRW das Startrecht. 

2.9.3  Aus der NRW-Liga steigen gleichmäßig aus beiden Gruppen so viele 
Mannschaften in die Oberliga NRW auf, dass die Gruppenstärke von zwölf 
Mannschaften in der Oberliga NRW erreicht wird. Bei einer ungeraden 
Anzahl von Mannschaften wird ein Stichkampf zwischen den gleich plat-
zierten Mannschaften der beiden Gruppen durchgeführt.  
Bei vier oder fünf Absteigern aus der Bundesliga e.V. oder 2. Bundesliga in 
den Bereich des Schachbundes NRW, wird die Oberliga NRW im folgen-
den Jahr mit vierzehn Mannschaften durchgeführt, bei mehr als fünf Ab-
steigern mit sechzehn Mannschaften. In der Folge wird die Gruppenstärke 
durch vermehrten Abstieg von sechzehn auf vierzehn und/oder von vier-
zehn auf zwölf Mannschaften zurückgeführt. Verzichten in diesen Fällen 
Mannschaften auf ihr Startrecht, werden diese Plätze erst nachbesetzt, 
wenn die Gruppenstärke von zwölf Mannschaften nicht erreicht ist.  

2.9.4  Aus der NRW-Klasse steigen gleichmäßig aus beiden Gruppen so viele 
Mannschaften in die NRW-Liga auf, dass die Gruppenstärke von zehn 
Mannschaften in der NRW-Liga erreicht wird. Falls nicht alle gleichplatzier-
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te Mannschaften aus der NRW-Klasse gemäß Satz 1 aufsteigen können, 
wird von diesen Mannschaften ein Stichkampfturnier gemäß 2.8.4 durch-
geführt.  

2.9.5  Aus den beiden Verbänden mit den meisten Mitgliedern steigen zwei 
Mannschaften, aus den weiteren Verbänden steigt jeweils eine Mann-
schaft direkt in die NRW-Klasse auf. 
Die Zahl der zusätzlichen Aufsteiger aus den Verbänden ist so anzusetzen, 
dass die Gruppenstärke von zehn Mannschaften in der NRW-Klasse er-
reicht wird. 
Hierzu wird ein Stichkampfturnier gemäß 2.8.4 durchgeführt, für das je 
Verband eine Mannschaft teilnahmeberechtigt ist. 

2.9.6  Mannschaften des Schachbundes NRW, die aus der Ebene Bundesliga 
e.V. oder 2. Bundesliga absteigen, steigen in die Oberliga NRW ab.  

2.9.7  Die spielberechtigten Mannschaften für die Mannschaftsmeisterschaft 
des Bundes sind von ihren Vereinen bis zum 01.06. unter Zahlung des 
Startgeldes in Höhe von 40 Euro auf das Konto des Bundes anzumelden.  
Gleichzeitig ist dem Turnierleiter ein Schiedsrichter zu melden, der aktives 
Vereinsmitglied ist und bereit ist, die Leitung von mindestens zwei Mann-
schaftskämpfen zu übernehmen.  

2.9.8  Melden Vereine ihre spielberechtigten Mannschaften nicht an, so gilt dies 
als Rückzug vom Turnier.  
Über freie Plätze, die nicht durch die Ab- und Aufstiegsregelungen ent-
standen sind, entscheidet der Bundesspielausschuss. 

 
3. Pokaleinzelmeisterschaft 
3.1 Jeder Verband stellt einen Teilnehmer. Die beiden mitgliederstärksten Verbände 

stellen je einen weiteren Teilnehmer, so dass die erste Runde mit acht Spielern 
ausgetragen wird.  

3.2 Die Paarungen werden ausgelost, verbandsgleiche Spieler dürfen erst im End-
spiel aufeinandertreffen. 

3.3 Von der zweiten Runde ab ist möglichst auf Wechsel des Heimrechts zu achten. 
3.4 Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt. 
3.5 Der Gastgeber führt die schwarzen Figuren. Endet die Partie remis, sind zwei 

Blitzpartien zu spielen. Ergibt sich nach den Blitzpartien Gleichstand, entscheidet 
die erste gewonnene weitere Blitzpartie. Zur ersten Blitzpartie sowie zu jeder wei-
teren Blitzpartie werden die Farben gewechselt. Die Bedenkzeit für die Blitzpart-
ien wird durch die Ausschreibung festgelegt. 

 
4. Pokalmannschaftsmeisterschaft 
4.1 Die Pokalmannschaftsmeisterschaft wird im k.o.-System ausgetragen. 

Die Vorrunde wird mit 52 Mannschaften, die Zwischenrunde mit 16 Mannschaf-
ten und die Endrunde mit 4 Mannschaften ausgetragen. 
Die Zahl der Teilnehmer je Bezirk richtet sich nach der Mitgliederzahl (Stichtag: 
1.1. des Vorjahres). 
Jeder Bezirk erhält mindestens einen Teilnehmerplatz. Die drei bestplatzierten 
Mannschaften der Vorsaison sind für die Zwischenrunde startberechtigt. 
Pro Verein ist nur eine Mannschaft startberechtigt.  
Der Pokalwettbewerb wird mit Vierer-Mannschaften gespielt. Nach der Auslo-
sung melden die Mannschaften bis 15 Minuten vor Rundenbeginn vier Spieler 
mit aktiver Spielberechtigung für den antretenden Verein, die in beliebiger Rei-
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henfolge in dieser Runde antreten dürfen. Die Reihenfolge ist für die folgenden 
Runden nicht bindend. 
Erfolgt die Meldung der Teilnehmer nicht durch den Bezirk, sondern stellvertre-
tend durch eine Spielgemeinschaft oder einen Verband, erfolgt diese Meldung 
für die Summe der Teilnehmerplätze der beteiligten Bezirke. Notwendige Ergän-
zungen des Teilnehmerfeldes können durch die Spielleitung erfolgen. 

4.2  In jeder Runde ermitteln jeweils 4 Mannschaften an einem Spielort den jeweili-
gen Sieger. Die Verteilung der Mannschaften auf die Spielorte erfolgt unter ge-
ografischen Gesichtspunkten. Dabei sollen, soweit möglich, bezirksgleiche 
Mannschaften auf verschiedene Spielorte verteilt werden. In der Vorrunde sol-
len an einem Spielort nicht mehr als 2 Mannschaften aus demselben Verband 
stammen. Die Paarungen werden unmittelbar vor Spielbeginn ausgelost. Paa-
rungen mit bezirksgleichen Mannschaften sind, soweit möglich, unzulässig. Am 
ersten Spieltag der Vorrunde sind Paarungen mit Mannschaften aus demselben 
Verband unzulässig. Für die jeweilige zweite Runde ist nach Möglichkeit auf 
Wechsel der Farbverteilung zu achten. Die Gastmannschaft führt an den Bret-
tern 1 und 4 die weißen Steine. 

4.3  Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt. 
4.4  Bei unentschiedenem Ausgang einer Begegnung wird die Berliner Wertung an-

gewandt. Führt auch das zu Gleichstand, sind zur Entscheidung jeweils zwei 
Blitzpartien an allen Brettern zu spielen. Ergibt sich nach Wertung in der Reihen-
folge Mannschaftspunkte, Brettpunkte und Berliner Wertung erneut Gleichstand, 
entscheidet der erste weitere Blitzpartien-Mannschaftskampf, in dem eine 
Mannschaft mehr als zwei Brettpunkte erzielt. Zur ersten Blitzpartie sowie zu jeder 
weiteren Blitzpartie werden die Farben gewechselt. Die Bedenkzeit für die Blitz-
partien wird durch die Ausschreibung festgelegt. 

4.5  Ein Verein, der bereits für die Meisterschaft des DSB startberechtigt ist, wird nicht 
als Aufsteiger gemeldet.  

 
5. Blitzeinzelmeisterschaft 
5.1 Die Gesamtzahl der Teilnehmer wird vom Bundesspielausschuss festgelegt. 
5.2 Vorberechtigt ist der Blitzmeister des Vorjahres. Der Ausrichter kann einen Teil-

nehmer benennen. Die übrigen Plätze werden von den Verbänden entspre-
chend der Zahl ihrer Mitglieder besetzt, wobei jeder Verband mindestens zwei 
Plätze erhält. 

5.3 Entsteht auf dem ersten Platz oder auf dem letzten zur Teilnahme an der Deut-
schen Meisterschaft im Blitzschach berechtigenden Platz Punktgleichheit, wer-
den bei zwei punktgleichen Spielern zwei Stichkampfpartien ausgetragen. 
Ergibt sich auch danach Gleichstand, entscheidet die erste gewonnene weite-
re Stichkampfpartie. Bei mehreren punktgleichen Spielern wird ein einrundiges 
Turnier ausgetragen. Ergibt sich auch dann Gleichstand, wird gelost. Für die ers-
te Stichkampfpartie werden die Farben gelost, danach gewechselt. Die Reihen-
folge eines einrundigen Turniers wird ausgelost. 

5.4 Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt. 
 
6. Blitzmannschaftsmeisterschaft 
6.1 Die Gesamtzahl der Teilnehmer wird vom Bundesspielausschuss festgelegt. 
6.2 Vorberechtigt ist der Meister des Vorjahres. 
6.3 Der Ausrichter kann eine Mannschaft benennen. 



Allgemeine Spielordnung 

6 

6.4 Die übrigen Plätze werden von den Verbänden entsprechend der Zahl ihrer 
Mitglieder besetzt, wobei jeder Verband mindestens zwei Plätze erhält. 

6.5 Die erstplatzierte Mannschaft eines Vereins, der bereits für die Deutsche Mann-
schaftsmeisterschaft im Blitzschach vorberechtigt ist, wird nicht als Aufsteiger 
gemeldet. 

6.6 Gespielt wird mit Vierer-Mannschaften. Ein fünfter Spieler kann als Ersatzspieler 
unter Aufrücken der übrigen Spieler angereiht werden. 

6.7 Die für die erste Runde gemeldete Rangfolge kann während des Turniers nicht 
geändert werden. Veränderte Rangfolge führt zum Verlust des Mannschafts-
kampfes. 

6.8 Entsteht auf dem ersten Platz oder auf dem letzten zur Teilnahme an der Deut-
schen Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach berechtigenden Platz Mann-
schaftspunkt-Gleichheit, entscheidet die Zahl der im Turnier erzielten Brettpunk-
te. Ist auch sie gleich, wird bei zwei punktgleichen Mannschaften ein Stich-
kampf mit vertauschten Farben gespielt. Endet er unentschieden, ist Berliner 
Wertung für den Stichkampf anzuwenden. Führt auch das zu Punktgleichheit, 
entscheidet der erste nach vorstehenden Wertungsmerkmalen entschiedene 
weitere Stichkampf. Bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften wird ein ein-
rundiges Stichturnier ausgetragen. Bei Mannschaftspunkt-Gleichheit in dem 
Stichturnier sind die o.a. Hilfswertungen, bezogen auf das Stichturnier, anzu-
wenden. 

6.9 Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt. 
 
 
7. Schnellschacheinzelmeisterschaft 
7.1 Die Schnellschacheinzelmeisterschaft ist offen. Die Teilnehmerzahl kann durch 

die Ausschreibung begrenzt werden. In diesem Fall entscheidet die Reihenfolge 
der Anmeldung über die Teilnahme. Der Titelverteidiger ist unabhängig von Satz 
3 teilnahmeberechtigt. 

7.2 Die Rangfolge zur Ermittlung des Siegers und der qualifizierten Spieler zur Deut-
schen Meisterschaft im Schnellschach richtet sich nach den erzielten Punkten. 
Als Zweitwertung kommt die Summenwertung und als Drittwertung die Buch-
holzwertung mit einem Streichergebnis zur Anwendung. 

7.3 Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt. 
 
8. Bußgeld 
8.1 Vereine, Mannschaften oder Einzelspieler, die Regelwidrigkeiten begehen oder 

sich unsportlich verhalten (z. B. Nichtantreten), können mit Bußen gemäß BTO 8 
belegt werden. 

8.2 Die Geldbußen bei der Mannschaftsmeisterschaft des SB NRW betragen in der 
Regel: 
8.2.1 Bei unvollständiger oder verspäteter Berichterstattung, jeweils für den 

Spielbericht,  
 die Partieformulare ...............................................................................  30 Euro 

nach jeder Erinnerung weitere  ...........................................................  50 Euro 
8.2.2 Bei Nichtantreten zu einem Mannschaftskampf 
 mit rechtzeitiger Absage  .................................................................... 280 Euro 
 ohne rechtzeitiger Absage  ................................................................ 400 Euro 
8.2.3 Bei Nichtantreten eines Spielers zu einem Mannschaftskampf, 
 an den Brettern eins bis vier  ............................................................... 100 Euro 
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 an den weiteren Brettern  ....................................................................  50 Euro 
 Bei Nichtantreten eines Spielers im Wiederholungsfall verdoppelt sich das 

Bußgeld. 
8.2.4 Bei Verstoß gegen die Meldepflichten gemäß ASpO 2.9.7  ............ 150 Euro 
 ein Zurückziehen einer Mannschaft nach dem Anmeldetermin (ASpO 

2.9.6) ...................................................................................................... 450 Euro 
8.2.5 Bei Aufstellen eines in der betreffenden Mannschaft nicht oder nicht 

mehr spielberechtigten Spielers ......................................................... 100 Euro 
 
Der Bundeskongress hat am 23.03.2025 beschlossen: 
Für das verspätete Eintreffen einer Spielerin/ eines Spielers bis eine Stunde nach 
Ablauf der Wartezeit gemäß der Bundesturnierordnung wird kein Bußgeld erho-
ben. Der Sachverhalt ist im Spielbericht zu protokollieren. 

 
Letzte Änderung am 23.03.2025 

 
 
 
Anhang 
 

Bedingungen für die Qualifikation zum Titel des NRW-Einzelmeisters und 
der NRW-Einzelmeisterin sowie zur Teilnahme an der Deutschen Einzel-
meisterschaft und der Deutschen Einzelmeisterschaft der Frauen 
 
Turnieranforderungen / Auswertung  
  
Die Ermittlung des NRW-Einzelmeister und NRW-Einzelmeisterin und die Qualifikation für 
die Deutschen Einzelmeisterschaft und der Einzelmeisterschaft der Frauen erfolgt über 
Turniere, die in NRW ausgetragen werden.  
Mit einem Punktesystem werden Meisterschaft und Qualifikation ermittelt.  

Damit ein Turnier berücksichtigt werden kann, muss der folgende Anforderungskatalog 
als Mindestvoraussetzung erfüllt sein. 

-    Offene Turniere sowie Turniere mit einer Qualifikationsvorstufe (z.B.  Verbandsmeis-
terschaften) sind zulässig, 

- keine Einladungsturniere, 

-    Veröffentlichung der Turnierdaten bei Chess Results, 

-    ELO-Auswertung, 

-    Bedenkzeit mindestens 90 Minuten / 40 Züge, Rest 30 Minuten und  
      Inkrement 30 Sekunden ab 1. Zug, 

 -    Rundenanzahl mindestens sieben. 

Bei Erfüllung dieses Anforderungskatalogs kann jeder Turnierveranstalter die  

Einbeziehung seines Turniers in die Qualifikation für NRW beantragen (Mail an  

strozewski@t-online.de).  

Auf der NRW-Homepage wird eine Liste der Turniere veröffentlicht.  

Wertung:  Der Endstand des Turniers wird wie folgt bepunktet:   
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-    P * n * RC berechnet (P: Punktzahl, n: Partienanzahl, RC: Gegnerschnitt).  
     Byes werden nicht eingerechnet, kampflose Partien bleiben enthalten.  

Am Jahresende werden die Punkte der drei besten Turniere zusammengerechnet und 
eine Rangliste gebildet. Danach ergibt sich die Titelvergabe und die Qualifikation für 
die Deutsche Meisterschaft. 


